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Zweite Ordnung
zur Anderung der Priifungsordnung
fir den Bachelorstudiengang Chemie
der Fakultat fir Chemie und Chemische Biologie
der Technischen Universitét Dortmund
vom 16. Februar 2026

Aufgrund des § 2 Absatz 4 inVerbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes lber die Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014
(GV. NRW. S. 547), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes 19. Dezember 2024 (GV. NRW.
S. 1222), hat die Technische Universitat Dortmund die folgende Ordnung erlassen:

Artikel |

Die Prufungsordnung fiir den Bachelorstudiengang Chemie der Fakultat fir Chemie und
Chemische Biologie der Technischen Universitat Dortmund vom 10. Dezember 2021 (AM
28/2021, S. 58 ff.), zuletzt geandert durch Anderungsordnung vom 8. Dezember 2023 (AM
27/2023, S. 109 ff.), wird wie folgt gedndert:

1. § 6 (Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums und Studienumfang) Absatz 5 wird wie folgt
geandert:

(5) Das Studium kann zum Winter- und Sommersemester aufgenommen werden.

2. § 9 (Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden)
Absatz 4 Nummer 1 wird wie folgt gedndert:

(4) Ist Innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen in
folgender Reihenfolge zu beriicksichtigen:

1. Studierende mit langer andauernder oder standiger Behinderung, chronischer
Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne
des § 25 Absatz 5 Bundesausbildungsférderungsgesetz, Pflege der*des
Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners
oder einer*eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwégerten,
soweit diese*r pflegebedirftig ist.

3. §10 (Prifungen) Absatze 1 und 8 werden wie folgt gedndert, Absatz 9 wird neu eingefugt:

(1) Module werden in der Regel mit nur einer Prifung abgeschlossen. In besonders
begrindeten Fallen kénnen auch mehrere Module mit einer gemeinsamen Prifung
abgeschlossen werden. Der Modulabschluss erfolgt durch eine benotete Modulpriifung
oder durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen. Teilleistungen werden in der
Regel im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Module der ersten beiden
Semester kénnen auch mit einer unbenoteten Modulprifung oder unbenoteten
Teilleistungen abgeschlossen werden. Die jeweilige Prifungsarten (Modulprifung oder
Teilleistungen) ergeben sich aus dem Anhang dieser Priifungsordnung.

(8) Miundliche Prifungsleistungen sind von einer*einem Prifenden in Gegenwart von
einer*eines sachkundigen Beisitzenden (§ 14), die*der vor der Festsetzung der Note zu
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héren ist, abzunehmen. Daruber hinaus sind schriftliche oder mindliche Prifungen,
mit denen ein Studiengang abgeschlossen wird, und Wiederholungsprifungen, bei
deren endgultigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmdéglichkeit vorgesehen ist, stets
von zwei Priifenden zu bewerten.

(9) Schriftliche Prifungsleistungen im Sinne des Absatzes 8 sind von beiden Priifenden
getrennt entsprechend § 21 Absatz 1 zu bewerten. Die Note der schriftlichen
Prifungsleistungen wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten
gebildet. § 21 Absatz 7 gilt entsprechend. Fir die Regelungen der Bachelorarbeit gelten
die Regelungen des § 22.

4. Der bisherige Absatz 9 wird zu Absatz 10, Absatz 10 wird zu Absatz 11, Absatz 11 wird zu
Absatz 12, Absatz 12 wird zu Absatz 13, Absatz 13 wird zu Absatz 14, Absatz 14 wird zu
Absatz 15, Absatz 15 wird zu Absatz 16, Absatz 16 wird zu Absatz 17.

5. §10 (Prufungen) Absatz 13 (n.F.) erhalt folgende Fassung:

(13) In Modulen, die mit einer Modulprifung abschlieffen, kénnen in den einzelnen
Lehrveranstaltungen zusatzliche Studienleistungen verlangt werden.
Studienleistungen sind in der Regel als Voraussetzung zur Teilnahme an der
Modulprifung definiert. Dies kdnnen insbesondere sein: Referate, Hausarbeiten,
testierte Praktikumsversuche, erfolgreiche Teilnahme an Ubungen, mindliche oder
schriftliche Leistungsiberprifungen, Vortrage oder Protokolle. Studienleistungen
kénnen benotet oder mit ,bestanden” beziehungsweise ,nicht bestanden® bewertet
werden. Voraussetzung fir die Teilnahme an der Modulprifung ist die erfolgreiche
Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen. In Ausnahmeféllen
kénnen Studienleistungen auch als Voraussetzung fiir den Modulabschluss definiert
werden. Die Ausnahmen missen im Prifungskonzept begriindet werden und sind Teil
der Akkreditierung des Studiengangs. Eine Teilnahme an diesen Studienleistungen
kann auch als freiwillig angegeben werden.

6. § 10 (Prufungen) Absatz 14 (n.F.) erhalt folgende Fassung:

(14) Studienleistung liegen in Umfang, Form und Inhalt deutlich unterhalb des Niveaus von
einer Modulprifung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine Studienleistung fur
ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs
definiertist, wird sie von der oder dem Lehrenden spatestens zwei Wochen nach Beginn
der Veranstaltung bekannt gemacht.

7. §13 (Fristen und Termine) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

(2) Die Abschlussprifung fur ein Modul soll in dem Semester durchgefiihrt werden, in dem
die letzte, zu diesem Modul gehdérende Lehrveranstaltung stattfindet. Ein zweiter
Prifungstermin soll in der Regel spatestens im darauffolgenden Semester angeboten
werden. Der zweite Prifungstermin dient insbesondere dazu, dass ein*e Kandidat*in,
der*die die Prifung des ersten Termins nicht bestanden hat, an der Prifung des
zweiten Termins teilnehmen kann. Die Priufungstermine werden vom
Prifungsausschuss bestatigt und in der Regel vier Wochen vor dem Ende der
Vorlesungszeit in geeigneter Form bekanntgegeben.
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8. § 15 (Prifungsausschuss) Absatz 4 und Absatz 5 werden wie folgt neu gefasst:

(4)

Der Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn neben der*dem Vorsitzenden oder
deren*dessen Stellvertreter*in und zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe der
Hochschullehrenden noch mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder
anwesend sind. Er beschlief3t mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit entscheidet
die Stimme der*des Vorsitzenden. Enthaltungen sind statthaft; sie werden fir die
Ermittlung der Stimmmehrheit nicht mitgezahlt. Die Beschlussfassung im
Umlaufverfahren in Textform ist statthaft. Die studentischen Mitglieder des
Prifungsausschusses wirken an padagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen,
insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung von Leistungen, der Festlegung von
Prifungsaufgaben und der Bestellung von Prifer*innen und Beisitzer*innen nicht mit.

Die Sitzungen des Priifungsausschusses sind nicht 6ffentlich. Die Mitglieder des
Prifungsausschusses, ihre Stellvertreter*innen, die Prifer*innen sowie die
Beisitzer*innen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
offentlichen Dienst stehen, sind sie durch die*den Vorsitzende*Vorsitzenden des
Prifungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. An den Beratungen und
Abstimmungen des Priifungsausschusses kénnen auf Einladung der*des Vorsitzenden
Gaste teilnehmen. Die gleichermafien zur Verschwiegenheit zu verpflichten sind; sie
sind nicht antrags- oder stimmberechtigt.

9. § 18 (Versdumnis, Ricktritt, TAuschung und Ordnungsverstof3) Absatz 3 wird wie folgt
geandert:

(3)

10. §

Wird eine Prifungsleistung durch Tauschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel,
Ubernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben oder
Abschreiben lassen bzw. andere Hilfeleistungen zu Tauschungsversuchen beeinflusst,
gilt die betreffende Priifung als mit ,nicht ausreichend“ (5,0) oder ,nicht bestanden®
bewertet. Dies gilt ebenfalls fir den Versuch der Tauschung. Wird wéhrend einer
Prifung ein Tauschungsversuch oder eine Tduschung im Sinne von Satz 1 durch
die*den Aufsichtsfiihrende*n festgestellt, protokolliert diese*r den
Tauschungsversuch bzw. die TAuschung. Die Entscheidung, ob ein TAuschungsversuch
oder eine Tauschungshandlung vorliegt und damit die Prifung als mit ,nicht
ausreichend“ (5,0) oder ,nicht bestanden“ bewertet gilt, trifft die*der jeweilige
Prifer*in. Es gelten die Grundsadtze des Anscheinsbeweises. Der strafrechtliche
Grundsatzin dubio pro reo findet keine Anwendung. Eine*Ein Kandidat*in, die oder der
den ordnungsgemafBen Ablauf der Prifung stért, kann von der*dem jeweiligen
Prifer*in oder der*dem Aufsichtsfihrenden in der Regel nach Ermahnung von der
Fortsetzung der Prifung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende
Prifung als mit ,nicht ausreichend“ (5,0) oder ,nicht bestanden“ bewertet. Die
jeweiligen Grinde fiur die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In
schwerwiegenden Fallen von Tauschung oder Stérung kann der Prifungsausschuss
die*den Kandidat*in von der Erbringung weiterer Prifungsleistungen ausschlieBen.

21 (Bewertung der studienbegleitenden Prifungsleistungen, Erwerb von

Leistungspunkten, Bildung von Noten) Absatz 11 wird um einen Satz 4 ergénzt, Absatz 12
erhélt eine neue Fassung:

(11) Alternativ. zum ECTS-Grad kann die Notenverteilung in Form einer ECTS-

Einstufungstabelle ausgewiesen werden.
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(12) Die Bildung der ECTS-Grade oder der Bezugsgruppe fiir die ECTS-Einstufungstabelle

erfolgt grundsatzlich durch einen Vergleich der Kohorten der letzten sechs Semester.
Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe aus den letzten 10
Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der Bezugsgruppe
grundsatzlich nicht beriicksichtigt werden. Solange keine statistischen Daten zur
Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfiigung stehen, werden keine ECTS-
Grade ausgewiesen. Aus Griinden der rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss
des Prifungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet werden.
Entsprechendes gilt fir die Erstellung der ECTS-Einstufungstabelle. Bei der
Zusammensetzung der Bezugsgruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu
differenzieren. Darlber hinaus kann in sachlich begriindeten Féllen eine andere

Zusammensetzung der Bezugsgruppe erfolgen.

Beschluss des Priifungsausschusses erforderlich.

Hierzu

ist ein entsprechender

11. Anlage 1: Moduliibersicht fiir den Bachelorstudiengang Chemie der Prifungsordnung wird
wie folgt gedndert:
Module Leistungspunkte Prifungsart Zugangsvoraussetzung
(Credits) zum Praktikum
Pflichtmodule
MPa 4 Modulpriifung
MPb 4 Modulpriifung
MP1P 3 Modulprifung Erfolgr. Abschl. MPa
oder MPb
MTO 2 unbenotete
Modulpriifung
MMa 5 unbenotete
Modulpriifung
MMb 5 unbenotete
Modulprifung
MACa 8 Modulprifung
MAC1P 9 * Erfolgr. Abschl. MACa
MAC2P 9 * -
MACb 5 Modulpriifung
MACc 5 Modulprifung
MOCa 5 Modulprifung
MOC1P 11 * Erfolgr. Abschl. MAC1P
und MOCa
MOCb 5 Modulprifung
MOCc 4 Modulprifung
MPCa 9 Modulprifung®
MPC1P 6 * Erfolgr. Abschl. MAC1P
MPCb 5 Modulpriifung
MPC2P 7 * Erfolgr. Abschl. MAC1P
MPCc 4 Modulprifung
MMAO 4 Modulprifung
MMAO1P 8 2 Teilleistungen Erfolgr. Abschl. MOCa,
MAC1P
MBCa 4 Modulpriifung
MAAC 4 Modulpriifung
MSM 4 Modulprifung
Bachelorarbeit 12 Modulpriifung
Disputation 3 Modulpriifung
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Wahlpflichtmodule

MWVa 4 Modulprifung

MWVb 4 Modulprifung

MWVF 8 Modulprifung

MV1P 7 Modulpriifung 2

MV2P 7 Modulpriifung 3

MVB 4 *

*vgl. § 8 Absatz 4

" Ab dem 3. Fachsemester ist fiir alle Praktika der erfolgreiche Abschluss des Moduls MACa
Zugangsvoraussetzung. Ab dem 5. Fachsemester ist fir alle Praktika der erfolgreiche
Abschluss des Moduls MTO Zugangsvoraussetzung.

2 Erfolgreicher Abschluss der Praktika der Studienmodule MAC2P, MOC1P, MPC1P, MPC2P,
und MMAO1P sowie die Teilnahme an den Abschlussprifungen aller Studienmodule mit
Ausnahme von zwei Studienmodulen, die bei einem durchgéngig erfolgreichen Studium (vgl.
Studienplan) bis Ende des vierten Fachsemesters abgeschlossen sind.

3 Erfolgreicher Abschluss aller Pflichtmodule, die dem Prifungsfach zugerechnet werden.

4 Fur die Teilnahme an der Klausur zum Modul MPCa miissen die Studierenden zunéchst an
der Fachstudienberatung (gem. § 7 und § 10 Absatz 5) teilgenommen haben. Die
Fachstudienberatung stellt eine Studienleistung dar.

12. Anlage 2: Studienplan fiir den Bachelorstudiengang Chemie der Prifungsordnung wird
wie folgt um einen Studienverlaufsplan fir den Studienbeginn im Sommersemester erganzt:

Pos. | Modul | Lehrveranstaltungen 1. Semester (SoSe) Vv U |S| P |SWS| Cr.

1.1 MOCa Organische Chemie 1 3 1 5

1.2 MACDb Anorganische Chemie 2 3 1 5

1.3 MAC2P | Anorganisch-Chemisches Praktikum 2 2| 7 9
Wahlpflichtvorlesung 1*, ** (Auch Einfihrung

1.4 MWVa | TC wahlbar) 2 1

Methoden der Strukturaufklarung im

1.5 | MMAO | Festkérper (AC) und in Lésung (OC) 2 2

Summe | 10 5 2| 7 24
Pos. | Modul | Lehrveranstaltungen 2. Semester (WiSe) Vv U |[S| P |SWS| Cr.
2.1 MACa Allgemeine und Anorganische Chemie 1 4 2

Allgemeines und Anorganisch-Chemisches

2.2 MAC1P | Praktikum 1 11 10 9
2.3 MTO Toxikologie und Rechtskunde 2 2
2.4 MMa Mathematik fir Chemiestudierende 1 3 1 5
2.5 MBCa Biochemie und Molekularbiologie 2 1 4
2.6 MPa Physik fir Chemiestudierende 1 2 1 4

Summe | 13 5 [1] 10 | 29 | 32
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Pos. | Modul | Lehrveranstaltungen 3. Semester (SoSe) vV U |S| P |[SWS|Cr.
3.1 MPb Physik fiir Chemiestudierende 2 2 1
Physikalisches Praktikum (Blockpraktikum i.
3.2 MP1P d. vorl.-fr. Zeit) 3 3
3.3 MMb Mathematik fiir Chemiestudierende 2 3 1 5
3.4 MPCa Physikalische Chemie 1 2 1 4
MMAO1
3.5 P Praktikum Synthesen und Methoden (AC/OC) 1 |1 8 8
3.6 MACc Anorganische Chemie 3 3 1 5
Summe | 10 | 5 | 1] 11 27 | 29
Pos. | Modul | Lehrveranstaltungen 4. Semester (WiSe) Vv U |S| P |[SWS|Cr.
4.1 MOCb Organische Chemie 2 3 1 5
4.2 MOC1P | Organisch-Chemisches Praktikum 21 10 11
4.3 MSM Statistische Methoden 2 1 4
4.4 MPC1P | Physikalisch-Chemisches Praktikum 1 1 5 6
4.5 MPCa Physikalische Chemie 2 3 1 5
Summe | 8 3 |3/ 15| 29 | 31
Pos. | Modul | Lehrveranstaltungen 5. Semester (SoSe) \' U |S| P |SWS | Cr.
5.1 MV1P Vertiefungspraktikum 1** 1 7 7
5.2 MPCb Physikalische Chemie 3 3 1 5
Wahlpflichtvorlesung mit
5.3 MWVF Forschungsvortragen*** 2 | (M (8)
5.4 MPC2P | Physikalisch-Chemisches Praktikum 2 7 7
5.5 MWVb | Wahlpflichtvorlesung 2*, ** 2 1 4
5.6 MV2P Vertiefungspraktikum 2** 1 7 7
Summe | 5 2 |2 21 30 | 30
Pos. | Modul | Lehrveranstaltungen 6. Semester (WiSe) \' U |S| P |SWS| Cr.
6.1 MOCc Organische Chemie 3 2 1 4
6.2 MPCc Physikalische Chemie 4 2 1 4
6.3 MAAC Angewandte Analytische Chemie 2 1 4
6.4 MVB Vertiefung auf dem Gebiet der Bachelorarbeit 6 4
6.5 Bachelorarbeit (10 Wochen) 12
6.6 Bachelorarbeit Disputation 3
Summe | 6 3 |0] 6 15 | 31
18

Gesamtsumme | 52 | 23 | 9| 70 | 154 0

Zeichenerklarung: V = Vorlesung, U = Ubung, P = Praktikum, S = Seminar, SWS =
Semesterwochenstunden

* Eine der beiden Wahlpflichtvorlesungen soll zur Berufsqualifizierung bzw. als
auflerfachliche Vorlesung genutzt werden.

** Ein Vertiefungspraktikum muss im Fach der Bachelorarbeit also in AC, OC, PC gewahlt
werden, MV1P muss in einem anderen Fach als MV2P absolviert werden.

*** Die Wahlpflichtvorlesung mit Forschungsvortragen (MWVF) kann im 5. oder 6. Semester
belegt werden. Die Wabhlpflichtvorlesung (2V1U0) mit 4 Leistungspunkten sowie 10
Forschungsvortrage mit 4 Leistungspunkten ersetzen MWVa und MWVb.
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Artikel Il

Diese Anderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universitét
Dortmund veréffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. April 2026 in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlisse des Fakultatsrates der Fakultat fur Chemie und
Chemische Biologie vom 4. Februar 2026 sowie des Rektorats der Technischen Universitat
Dortmund vom 21. Januar 2026.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass geméaf} § 12 Absatz 5 des Gesetzes Uber die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf bekannt gemacht worden,

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschlieBenden Gremiums vorher beanstandet,

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniliber der Hochschule vorher gerligt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

4. beider 6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeausschlusses
nicht hingewiesen worden.

Dortmund, den 16. Februar 2026

Der Rektor
der Technischen Universitat Dortmund

Professor Dr. Manfred Bayer



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universitat Dortmund

Nr.5/2026 Seite 8

Zweite Ordnung
zur Anderung der Priifungsordnung
fur den Bachelorstudiengang Chemische Biologie
der Fakultat fir Chemie und Chemische Biologie
der Technischen Universitét Dortmund
vom 16. Februar 2026

Aufgrund des § 2 Absatz 4 inVerbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes lGber die Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014
(GV. NRW. S. 547), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes 19. Dezember 2024 (GV. NRW.
S. 1222), hat die Technische Universitat Dortmund die folgende Ordnung erlassen:

Artikel |

Die Prifungsordnung fir den Bachelorstudiengang Chemische Biologie der Fakultat fur
Chemie und Chemische Biologie der Technischen Universitdt Dortmund vom
10. Dezember 2021 (AM 28/2021, S. 9 ff.), zuletzt geandert durch Anderungsordnung vom
8. Dezember 2023 (AM 27/2023, S. 111 ff.), wird wie folgt geandert:

1.  § 6 (Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums und Studienumfang) Absatz 5 wird wie folgt
geandert:

(5) Das Studium kann zum Winter- und Sommersemester aufgenommen werden.

2. § 9 (Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden)
Absatz 4 Nummer 1 wird wie folgt gedndert:

(4)1st Innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen in
folgender Reihenfolge zu beriicksichtigen:

1. Studierende mit langer andauernder oder standiger Behinderung, chronischer
Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne
des § 25 Absatz 5 Bundesausbildungsférderungsgesetz, Pflege der*des
Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners
oder einer*eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwégerten,
soweit diese*r pflegebedirftig ist.

3. §10(Prufungen) Absatze 1 und 8 werden wie folgt gedndert, Absatz 9 wird neu eingefigt:

(1) Module werden in der Regel mit nur einer Prifung abgeschlossen. In besonders
begriindeten Féllen kdnnen auch mehrere Module mit einer gemeinsamen Prifung
abgeschlossen werden. Der Modulabschluss erfolgt durch eine benotete Modulprifung
oder durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen. Teilleistungen werden in der
Regel im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Module der ersten beiden
Semester kénnen auch mit einer unbenoteten Modulprifung oder unbenoteten
Teilleistungen abgeschlossen werden. Die jeweilige Prifungsarten (Modulpriifung oder
Teilleistungen) ergeben sich aus dem Anhang dieser Prifungsordnung.

(8) Mundliche Prufungsleistungen sind von einer*einem Prifenden in Gegenwart von
einer*eines sachkundigen Beisitzenden (§ 14), die*der vor der Festsetzung der Note zu
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héren ist bzw. sind, abzunehmen. Darliber hinaus sind schriftliche oder miindliche
Prifungen, mit denen ein  Studiengang abgeschlossen  wird, und
Wiederholungsprifungen, bei deren  endglltigem  Nichtbestehen  keine
Ausgleichsmdglichkeit vorgesehen ist, stets von zwei Prifenden zu bewerten.

(9) Schriftliche Prifungsleistungen im Sinne des Absatzes 8 sind von beiden Priifenden
getrennt entsprechend § 21 Absatz 1 zu bewerten. Die Note der schriftlichen
Prifungsleistungen wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten
gebildet. § 21 Absatz 7 gilt entsprechend. Fiir die Regelungen der Bachelorarbeit gelten
die Regelungen des § 22.

4. Der bisherige Absatz 9 wird zu Absatz 10, Absatz 10 wird zu Absatz 11, Absatz 11 wird zu
Absatz 12, Absatz 12 wird zu Absatz 13, Absatz 13 wird zu Absatz 14, Absatz 14 wird zu
Absatz 15, Absatz 15 wird zu Absatz 16, Absatz 16 wird zu Absatz 17.

5. §10(Prifungen) Absatz 13 (n.F.) erhalt folgende Fassung:

(13) In Modulen, die mit einer Modulpriifung abschlieflen, kénnen in den einzelnen
Lehrveranstaltungen zuséatzliche Studienleistungen verlangt werden.
Studienleistungen sind in der Regel als Voraussetzung zur Teilnahme an der
Modulprifung definiert. Dies kénnen insbesondere sein: Referate, Hausarbeiten,
testierte Praktikumsversuche, erfolgreiche Teilnahme an Ubungen, mindliche oder
schriftliche Leistungstberprifungen, Vortrdge oder Protokolle. Studienleistungen
kénnen benotet oder mit ,,bestanden® beziehungsweise ,,nicht bestanden® bewertet
werden. Voraussetzung fiir die Teilnahme an der Modulprifung ist die erfolgreiche
Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen. In Ausnahmeféllen
kénnen Studienleistungen auch als Voraussetzung fiir den Modulabschluss definiert
werden. Die Ausnahmen mussen im Prifungskonzept begriindet werden und sind Teil
der Akkreditierung des Studiengangs. Eine Teilnahme an diesen Studienleistungen
kann auch als freiwillig angegeben werden.

6. § 10 (Prifungen) Absatz 14 (n.F.) erhalt folgende Fassung:

(14) Studienleistung liegen in Umfang, Form und Inhalt deutlich unterhalb des Niveaus von
einer Modulprifung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eine Studienleistung fir
ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs
definiert ist, wird sie von der oder dem Lehrenden spéatestens zwei Wochen nach
Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht.

7. §13 (Fristen und Termine) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

(2) Die Abschlussprifung fir ein Modul soll in dem Semester durchgefiihrt werden, in dem
die letzte, zu diesem Modul gehérende Lehrveranstaltung stattfindet. Ein zweiter
Prifungstermin soll in der Regel spatestens im darauffolgenden Semester angeboten
werden. Der zweite Prifungstermin dient insbesondere dazu, dass ein*e Kandidat*in,
der*die die Prifung des ersten Termins nicht bestanden hat, an der Prifung des
zweiten Termins teilnehmen kann. Die Prifungstermine werden vom
Prifungsausschuss bestatigt und in der Regel vier Wochen vor dem Ende der
Vorlesungszeit in geeigneter Form bekanntgegeben.

8. § 15 (Prufungsausschuss) Absatz 4 und Absatz 5 werden wie folgt neu gefasst:

(4) Der Priufungsausschuss ist beschlussfahig, wenn neben der*dem Vorsitzenden oder
deren*dessen Stellvertreter*in und zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe der
Hochschullehrenden noch mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder
anwesend sind. Er beschlief3t mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit entscheidet
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die Stimme der*des Vorsitzenden. Enthaltungen sind statthaft; sie werden fir die
Ermittlung der Stimmmehrheit nicht mitgezéhlt. Die Beschlussfassung im
Umlaufverfahren in Textform ist statthaft. Die studentischen Mitglieder des
Prifungsausschusses wirken an padagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen,
insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung von Leistungen, der Festlegung von
Prifungsaufgaben und der Bestellung von Priifer*innen und Beisitzer*innen nicht mit.

(5) Die Sitzungen des Prifungsausschusses sind nicht &ffentlich. Die Mitglieder des
Prifungsausschusses, ihre Stellvertreter*innen, die Prifer*innen sowie die
Beisitzer*innen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
offentlichen Dienst stehen, sind sie durch die*den Vorsitzende*Vorsitzenden des
Prifungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. An den Beratungen und
Abstimmungen des Priifungsausschusses kénnen auf Einladung der*des Vorsitzenden
Gaste teilnehmen. Die gleichermafien zur Verschwiegenheit zu verpflichten sind; sie
sind nicht antrags- oder stimmberechtigt.

9. § 18 (Versdumnis, Rucktritt, Tauschung und Ordnungsverstof) Absatz 3 wird wie folgt
geandert:

(3) Wird eine Prifungsleistung durch Tauschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel,
Ubernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben oder
Abschreiben lassen bzw. andere Hilfeleistungen zu Tauschungsversuchen beeinflusst,
gilt die betreffende Priifung als mit ,nicht ausreichend“ (5,0) oder ,nicht bestanden*
bewertet. Dies gilt ebenfalls fir den Versuch der Tauschung. Wird wahrend einer
Prifung ein Tauschungsversuch oder eine Tauschung im Sinne von Satz 1 durch
die*den Aufsichtsfiihrende*n festgestellt, protokolliert diese*r den
Tauschungsversuch bzw. die TAuschung. Die Entscheidung, ob ein Tduschungsversuch
oder eine Tauschungshandlung vorliegt und damit die Prifung als mit ,nicht
ausreichend“ (5,0) oder ,nicht bestanden“ bewertet gilt, trifft die*der jeweilige
Prufer*in. Es gelten die Grundsatze des Anscheinsbeweises. Der strafrechtliche
Grundsatz in dubio pro reo findet keine Anwendung. Eine*Ein Kandidat*in, die oder der
denordnungsgemafen Ablauf der Prifung stért, kannvon der*dem jeweiligen Prifer*in
oder der*dem Aufsichtsfiihrenden in der Regel nach Ermahnung von der Fortsetzung
der Prufung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prifung als mit
»nicht ausreichend” (5,0) oder ,,nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Griinde fir
die Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Féllen von
Tauschung oder Stérung kann der Priufungsausschuss die*den Kandidat*in von der
Erbringung weiterer Prifungsleistungen ausschlief3en.

10. § 21 (Bewertung der studienbegleitenden Prifungsleistungen, Erwerb von
Leistungspunkten, Bildung von Noten) Absatz 11 wird um einen Satz 4 erganzt, Absatz 12
erhélt eine neue Fassung:

(11) Alternativ. zum ECTS-Grad kann die Notenverteilung in Form einer ECTS-
Einstufungstabelle ausgewiesen werden.

(12) Die Bildung der ECTS-Grade oder der Bezugsgruppe fir die ECTS-Einstufungstabelle
erfolgt grundsatzlich durch einen Vergleich der Kohorten der letzten sechs Semester.
Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe aus den letzten 10
Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der Bezugsgruppe
grundsatzlich nicht bertcksichtigt werden. Solange keine statistischen Daten zur
Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfiigung stehen, werden keine ECTS-
Grade ausgewiesen. Aus Griinden der rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss
des Prifungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet werden.
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Entsprechendes gilt fur die Erstellung der ECTS-Einstufungstabelle. Bei der
Zusammensetzung der Bezugsgruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang
zu differenzieren. Darliber hinaus kann in sachlich begriindeten Féallen eine andere
Zusammensetzung der Bezugsgruppe erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender
Beschluss des Priifungsausschusses erforderlich.

11. Anlage 1: Modulibersicht fiir den Bachelorstudiengang Chemische Biologie der
Prifungsordnung wird wie folgt gedndert:

12. Module Leistungspunkte Prifungsart Zugangsvoraussetzung zum
(Credits) Praktikum "
Pflichtmodule
MPa 4 Modulprifung
MPb 4 Modulprifung
MTO 2 unbenotete
Modulprifung
MMa 5 unbenotete
Modulprifung
MMb 5 unbenotete
Modulprifung
MACa 8 Modulprifung
MAC1P 9 * Erfolgr. Abschl. MACa
MAC2PB 6 * -
MACb 5 Modulprifung
MOCa 5 Modulprifung
MOC1P 11 * Erfolgr. Abschl. MAC1P und
MOCa
MOCb 5 Modulprifung
MOCc 4 Modulpriifung
MMAO 4 Modulpriifung
MPCa 9 Modulpriifung?
MPCb 5 Modulprifung
MPC1PB 7 * Erfolgr. Abschl. MAC1P
MBCa 4 Modulpriifung
MBC1P 11 Teilleistungen Erfolgr. Abschl. MAC1P und
MBCa
MBCb 4 Modulprifung
MSB 8 Teilleistungen -
MZB 8 Modulprifung Erfolgr. Abschl. MAC1P und
MBC1P
MSM 4 Modulprifung
MBOC 12 Modulprifung Erfolgr. Abschl. MAC1P und
MBC1P, erfolgr. Teiln.
Praktikum aus MOC1P
MBPC 4 Modulpriifung
MBAC 4 Modulprifung
Bachelorarbeit 12 Modulprifung
Disputation 3 Modulprifung
Wahlpflichtmodule
MWVa 4 Modulpriifung
MVB 4 *

* vgl. § 8 Absatz 4
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" Ab dem 3. Fachsemester ist fiir alle Praktika der erfolgreiche Abschluss des Moduls MACa
Zugangsvoraussetzung. Ab dem 5. Fachsemester ist fiir alle Praktika der erfolgreiche
Abschluss des Moduls MTO Zugangsvoraussetzung.

2 Fir die Teilnahme an der Klausur zum Modul MPCa miissen die Studierenden zunachst an
der Fachstudienberatung (gem. § 7 und § 10 Absatz 5) teilgenommen haben. Die
Fachstudienberatung stellt eine Studienleistung dar.

12. Anlage 2: Studienplan fiir den Bachelorstudiengang Chemische Biologie die
Prifungsordnung wird wie folgt um einen Studienverlaufsplan fiir den Studienbeginn im
Sommersemester erganzt:

Pos. | Modul | Lehrveranstaltungen 1. Semester (SoSe) V| U|S|P|Sws|cCr
1.1 MOCa Organische Chemie 1 311 5
1.2 | MACb Anorganische Chemie 2 311 5
1.3 :;AACZP Anorganisch-Chemisches Praktikum 2 2 | 4 6
1.4 | MSB Synthetische Biologie 1 2 |1 4
Methoden der Strukturaufklarungim

1.5 | MMAO | Festkdérper (AC) u. in Lésung (OC) 2 | 2 4
1.6 MSB Synthetische Biologie Praktikum 1 6 4

Summe | 10| 6 | 2 | 10| 27 28
Pos. | Modul Lehrveranstaltungen 2. Semester (WiSe) V| U|S|P|SWS|Cr
2.1 MMa Mathematik fir Chemiestudierende 1 3 |1 5
2.2 MPa Physik fiir Chemiestudierende 1 2 |1 4
2.3 MTO Toxikologie und Rechtskunde 2 2
2.4 MACa Allgemeine und Anorganische Chemie 1 4 | 2 8

Allgemeines und Anorganisch-

2.5 MAC1P | Chemisches Praktikum 1 1110 9
2.6 | MBCa Biochemie und Molekularbiologie 2 |1 4

Summe 13| 65 | 1 [ 10| 29 32
Pos. | Modul Lehrveranstaltungen 3. Semester (SoSe) V| U|S|P|SWS|Cr
3.1 MPCa Physikalische Chemie 1 2 1 4
3.2 MMb Mathematik fiir Chemiestudierende 2 3 1 5
3.3 MPb Physik fiir Chemiestudierende 2 2 |1 4
3.4 MBCb Biochemie Stoffwechsel 2 |1 4
3.5 MBC1P | Biochemie Praktikum 1 2 5 6
3.6 MBC1P | Biochemie Praktikum 2 1 5 5

Summe | 9 | 4 | 3 |10]| 26 28
Pos. | Modul Lehrveranstaltungen 4. Semester (WiSe) V| U|S | P |SWS|Cr
4.1 MOC1P | Organisch-Chemisches Praktikum 2 |10 1"
4.2 | MOCb Organische Chemie 2 311 5
4.3 MPCa Physikalische Chemie 2 3 1 5
4.4 MZB Molekulare Zellbiologie 2 |1 4
4.5 MSM Statistische Methoden 2 1 4
4.6 MBPC Biophysikalische Methoden 2 1 4

Summe |12 | 65 | 2 | 10| 29 33
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Pos. | Modul | Lehrveranstaltungen 5. Semester (SoSe) V| U|S|P|sSws|cr
MPC1P
5.1 B Physikalisch-Chemisches Praktikum 1 6 7
5.2 MPCb Physikalische Chemie 3 3 1 5
5.3 MBAC Bioanorganische Chemie 2 |1 4
5.4 MZB Zellbiologisches Praktikum 1 4 4
5.5 | MWVa | Wahlpflichtvorlesung 1* 2 |1 4
Vertiefung auf dem Gebiet der

5.6 MVB Bachelorarbeit 6 4
Summe | 7 | 3 | 2 |16 | 28 | 28
Pos. | Modul | Lehrveranstaltungen 6. Semester (WiSe) V| U|S|P|sSws|cr
6.1 MBOC Bioorganische Chemie 1 311 5
6.2 | MBOC Bioorganisches Praktikum 1 10 7
6.3 MOCc Organische Chemie 3 2 |1 4
6.3 Bachelorarbeit (10 Wochen) 12
6.4 Bachelorarbeit Disputation 3
Summe | 5 | 2 | 0 [ 10| 17 31
18
Gesamtsumme 56 | 24 | 10 | 66 156 | 0

Zeichenerklarung: V = Vorlesung, U = Ubung, P = Praktikum, S = Seminar, SWS =
Semesterwochenstunden

*Die Wahlpflichtvorlesung soll zur Berufsqualifizierung genutzt werden.

Artikel Il

Diese Anderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universitat
Dortmund veréffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. April 2026 in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlisse des Fakultatsrates der Fakultat fur Chemie und
Chemische Biologie vom 4. Februar 2026 sowie des Rektorats der Technischen Universitat
Dortmund vom 21. Januar 2026.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass gemaf} § 12 Absatz 5 des Gesetzes Uber die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

1.
2.
3.

die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf bekannt gemacht worden,

das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschlief3enden Gremiums vorher beanstandet,
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Hochschule vorher geriigt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

bei der 6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeausschlusses
nicht hingewiesen worden.
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Dortmund, den 16. Februar 2026

Der Rektor
der Technischen Universitat Dortmund

Professor Dr. Manfred Bayer
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1. Ordnung zur Anderung der Wahlordnung

fur die Wahlen zum StuPa der Studierendenschaft

der Technischen Universitat Dortmund
vom 09.12.2025

Auf Grund des § 2 Abs. 4 und des § 13 Abs. 1 des Gesetzes lber die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt
gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 19.12.2024 (GV. NRW S. 1222) und § 47 der Satzung
der Studierendenschaft der Technischen Universitat Dortmund vom 13. Juni 2022 (AM Nr.
20/2022, S. 3-22) hat die Studierendenschaft der Technischen Universitat die nachstehende
Ordnung erlassen:

Artikel 1

Die Wahlordnung fiir die Wahlen zum StuPa der Studierendenschaft der Technischen
Universitat Dortmund vom 14.01.2025 (AM Nr. 4/2025, S.1) wird wie folgt geandert:

1.

§2 (Wahlgrundsatze und Wahlsystem) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
,Die Wahl erfolgt als internetbasierte Wahl (elektronische Wahl) oder nach StuPa-
Beschluss als Urnenwahl.”

In §3 (Wahlrecht und Wahlbarkeit) Absatz 1 wird ,,38. Tage vor dem 1. Wahltag“ zu
,42. Tage vor dem 1. Wahltag” geandert.

In §5 (Wahler*innenverzeichnis) Absatz 1 wird ,,34. Tage vor dem 1. Wahltag” zu
,»38. Tage vor dem 1. Wahltag” und ,,40. Tage vor dem 1. Wahltag” zu ,,44. Tage vor
dem 1. Wahltag” geandert.

In §5 (Wahler*innenverzeichnis) wird Absatz 7 eingefiigt:

,Bei elektronischen Wahlen tibermittelt die Hochschulverwaltung dem*der
Wabhlleiter*in auf Antrag die endgiiltige Fassung des Wahler*innenverzeichnisses, wie
sie in das elektronische Wahlsystem Gbernommen wurde.”

In §7 (Wahlvorschlage) Absatz 8 wird ,,innerhalb von 24 Stunden” zu ,,innerhalb von
48 Stunden” gedndert.

§9 (Wahlzeitung) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,Die Wahlzeitung wird ausschlieRlich in digitaler Form veroffentlicht und den
Mitgliedern der Studierendenschaft Giber geeignete elektronische
Kommunikationswege zugénglich gemacht.”

In §9 (Wahlzeitung) Absatz 4 wird ,mit Ablauf des 18. Tages” zu ,,mit Ablauf des 10.
Tages” gedandert.
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8. In §18 (Stimmabgabe bei elektronischer Wahl) Absatz 1 wird folgender Satz erganzt:
»Die Unterscheidung nach verschiedenen Wahlen soll bei den Stimmzetteln durch
Farbgebung erfolgen.”

9. In §18 (Stimmabgabe bei elektronischer Wahl) wird Absatz 6 eingefiigt:
»Zur Erklarung einer ungiiltigen Stimme hat der elektronische Wahlzettel eine
Auswahlmaoglichkeit vorzusehen. Das elektronische Wahlsystem verhindert technisch
eine leere Abgabe sowie eine Abgabe von mehr als der maximal zuldssigen
Stimmenanzahl.”

10. In §23 (Verteilung der Sitze) wird Absatz 5 eingefiigt:
»Stellvertretende Mitglieder sind die Kandidat*innen jeder Liste, die nicht gewahlt
und noch nicht als Mitglied nachgeriickt sind. Die Zahl der Stellvertreter*innen darf
die doppelte Zahl der Sitze der Liste nicht ibersteigen. Die Reihenfolge der
Stellvertreter*innen ergibt sich aus Absatz 3.“

11. In §29 (Inkrafttreten) wird folgender Satz entfernt:
»,Diese Wahlordnung findet erstmalig fiir die Wahl zum StuPa der Studierendenschaft
der Technischen Universitat Dortmund im Jahr 2025 Anwendung.”

Artikel 2

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Technischen Universitat Dortmund in Kraft. Zugleich wird die Wahlordnung neu bekannt
gemacht.

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Studierendenparlaments der Technischen
Universitat Dortmund vom 09.12.2025.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass gemal § 12 Abs. 5 des Gesetzes liber die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz — HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs-
oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf bekannt gemacht worden,

2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschliefRenden Gremiums vorher beanstandet,

3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Hochschule vorher geriigt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

4) bei der o6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeausschlusses nicht
hingewiesen worden.
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Dortmund, den 26.01.2026

Der Sprecher
des Allgemeinen Studierendenausschusses

Darius Weitekamp

Dortmund, den 19.02.2026

Der Rektor
der Technischen Universitat Dortmund

Universitatsprofessor
Dr. Manfred Bayer

Dortmund, den 26.01.2026

Der Prasident des
Studierendenparlaments

Calvin Danne
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	02. Änderungsordnung_BA_ChemischeBiologie
	03. 1. Änderungsordnung Wahlordnung

